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Der Gemeindewahlleiter 24963 Tarp, den 19.06.2008 

für die Gemeinden Oeversee,   

Sieverstedt und Tarp   

 

 

 

NACHRÜCKEN EINES GEMEINDEVERTRETERS 

IN DER GEMEINDE SIEVERSTEDT 

 

 

Der direkt gewählte Gemeindevertreter Carsten Steffensen hat sein Amt als Gemein-

devertreter unwiderruflich abgelehnt. Somit ist ein Mandat in der Gemeindever-

tretung Sieverstedt frei geworden.  

 

Nach § 44 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes rückt die nächste Bewerberin oder 

der nächste Bewerber auf der Liste derjenigen politischen Partei oder Wählergruppe 

nach, für die die oder der Ausgeschiedene bei der Wahl aufgetreten ist. 

 

Herr Sven Weilbye, Jalm 10, 24885 Sieverstedt, ist der nächste Bewerber auf der 

Liste der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, CDU, in der Gemeinde 

Sieverstedt. 

 

Herr Weilbye wird hiermit ab 12.06.2008 als Mitglied der Gemeindevertretung 

Sieverstedt festgestellt. 

 

Nach § 44 Abs. 3 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes kann jede und jeder 

Wahlberechtigte des Wahlgebietes gegen die Feststellung des Wahlleiters binnen 

einem Monats nach der Bekanntmachung Einspruch einlegen. Der Einspruch ist 

schriftlich oder zur Niederschrift beim Wahlleiter zu erheben. 

 

 

 

gez.     (L.S.) 

Ploog 

Gemeindewahlleiter 

 


